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(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Steuerung eines
Kraftfahrzeugs, insbesondere zum Zu- und Abschalten und/
oder Einstellen von Fahrfunktionen und/oder von Leistungs-
merkmalen, wobei wenigstens ein fahrerspezifischer, das
Fahrkönnen des Fahrers beschreibender Evaluationswert
ermittelt wird, wobei abhängig von dem Evaluationswert we-
nigstens ein für den Fahrer verfügbares Leistungsmerkmal
und/oder wenigstens eine Fahrfunktion eines Systems des
Kraftfahrzeugs aktiviert oder deaktiviert wird und/oder we-
nigstens ein Schwellwert für einen automatischen Fahrein-
griff, insbesondere durch ein Sicherheitssystem, angepasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steue-
rung eines Kraftfahrzeugs, insbesondere zum Zu-
und Abschalten und/oder Einstellen von Fahrfunktio-
nen und/oder von Leistungsmerkmalen, sowie ein zu-
gehöriges Kraftfahrzeug.

[0002] Bekannte Kraftfahrzeuge stellen üblicherwei-
se jedem Fahrer vom ersten Kilometer an den vol-
len Funktions- bzw. Leistungsumfang zur Verfügung.
Nicht jeder Fahrer ist diesem Funktions- und Leis-
tungsumfang jedoch von Anfang an gewachsen. Bei-
spielsweise belegen aktuelle Unfallstatistiken, dass
gehäuft Unfälle auftreten, bei denen Fahranfänger
mit höhermotorisierten Fahrzeugen, beispielsweise
solchen der Eltern, fahren und diese noch nicht voll-
ständig beherrschen.

[0003] Nicht nur die Leistung kann jedoch für einen
ungeübten Fahrer ein Problem oder ein Risiko dar-
stellen. So sind beispielsweise ESP-Systeme (elek-
tronisches Stabilitätsprogramm) bekannt, die deakti-
vierbar sind, wenn der Fahrer selbst mehr Kontrolle
über sein Kraftfahrzeug haben will. Dies kann unge-
übten Fahrern Probleme bereiten.

[0004] Doch nicht nur Sicherheitsaspekte sind bei
den heutigen Kraftfahrzeugen zu berücksichtigen.
Häufig kommt es auch vor, dass ein bestimmter Fah-
rertyp diverse Funktionen oder Leistungsmerkmale
sogar ablehnt, da er zu einem beispielsweise sanfte-
ren Fahrstil tendiert.

[0005] Ein weiteres Problem heutiger Kraftfahrzeu-
ge ist es, dass von Sicherheitssystemen im Notfall
vorgenommene Fahreingriffe, beispielsweise Lenk-
eingriffe oder Bremseingriffe, zeitlich nach den Fähig-
keiten überragender Fahrer angesetzt werden, da so
vermieden werden soll, dass bei fähigen Fahrern ein
zu früher Fahreingriff nicht toleriert wird. Bei Perso-
nen, die beispielsweise naturgemäß eine höhere Re-
aktionszeit besitzen, könnte ein solcher Fahreingriff
jedoch früher erfolgen.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren zur Steuerung eines Kraftfahr-
zeugs, insbesondere von Fahrfunktionen, anzuge-
ben, welches einen besser an den individuellen Fah-
rer angepassten Betrieb des Kraftfahrzeugs ermög-
licht.

[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einem Ver-
fahren der eingangs genannten Art erfindungsge-
mäß vorgesehen, dass wenigstens ein fahrerspezi-
fischer, das Fahrkönnen des Fahrers beschreiben-
der Evaluationswert ermittelt wird, wobei abhängig
von dem Evaluationswert wenigstens ein für den Fah-
rer verfügbares Leistungsmerkmal und/oder wenigs-
tens eine Fahrfunktion eines Systems des Kraftfahr-

zeugs aktiviert oder deaktiviert und/oder wenigstens
ein Schwellwert für einen automatischen Fahrein-
griff, insbesondere durch ein Sicherheitssystem, an-
gepasst wird.

[0008] Es wird somit vorgeschlagen, dem Kraftfahr-
zeug eine Information zu verschaffen, die eine Aus-
sage über das Fahrkönnen des aktuellen Fahrers
zur Verfügung stellt. Auf diese Weise ist es mög-
lich, dass das Kraftfahrzeug dem Fahrer sozusagen
ein „Feedback” zu seinem persönlichen Fahrkönnen
gibt. Unter einem Sicherheitsaspekt betrachtet be-
deutet dies, dass gegebenenfalls Fahrfunktionen und
Leistungsmerkmale dem Fahrer noch nicht zur Ver-
fügung stehen, so dass falsche Reaktionen und un-
gewollte Fahrzustände vermieden werden können.
Dies ist jedoch auch bezüglich eines Komfortaspekts
zu betrachten, beispielsweise dann, wenn ein Fahrer
grundsätzlich eine sanftere und ruhigere Fahrweise
bevorzugt und diverse Leistungsmerkmale und/oder
Fahrfunktionen weder gezielt noch unabsichtlich nut-
zen möchte.

[0009] Die Anpassung von Sicherheitsaspekten auf
den Fahrer wird im erfindungsgemäßen Verfahren
auch durch die Anpassung von Schwellwerten für au-
tomatische Fahreingriffe vorteilhaft ausgestaltet. Ins-
besondere erfolgen solche automatischen Fahrein-
griffe durch Sicherheitssysteme, beispielsweise auto-
matische Notbremssysteme und/oder automatische
Ausweichsysteme und/oder Abstandswarnungssys-
teme und/oder Systeme zur Überwachung der Auf-
merksamkeit des Kraftfahrers und/oder Systeme zum
Überwachen der Spurhaltung. Bei besonders guten
Fahrern können dann Fahreingriffe beispielsweise
später erfolgen, so dass diesen länger die Möglich-
keit zugestanden wird, einen Ausweichvorgang vor-
zunehmen oder dergleichen.

[0010] Da der Evaluationswert fahrerspezifisch ist,
kann ein Kraftfahrzeug von mehreren Personen ge-
nutzt werden und dabei abgestimmt auf das Fahr-
können der entsprechenden Person betrieben wer-
den. Dies ist besonders interessant für beispielswei-
se Eltern, die ihr hochmotoriges Kraftfahrzeug ih-
rem Nachwuchs zur Verfügung stellen wollen, der
gegebenenfalls gerade erst den Führerschein erhal-
ten hat. Interessant ist eine derartige Funktionalität
auch für das in Deutschland diskutierte Konzept des
„Fahren mit 17”, wobei es auch hier dann möglich
ist, diverse Leistungsmerkmale, Fahrfunktionen und
auch Schwellwerte für einen automatischen Fahrein-
griff so anzupassen, dass eine höhere Sicherheit er-
reicht wird. Insbesondere ist es, worauf im Folgenden
noch näher eingegangen werden wird, denkbar, ei-
nen Fahrer schrittweise an das komplette Leistungs-
spektrum eines Kraftfahrzeugs heranzuführen. Dies
gilt auch für das Beispiel der Fahranfänger, die hoch-
motorisierte Fahrzeuge fahren können und mit dem
Zeitverlauf schrittweise Zugriff auf Leistungsmerkma-
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le und Fahrfunktionen erhalten können, die ein höhe-
res Fahrkönnen erfordern.

[0011] Es kann vorgesehen sein, dass bestimm-
ten Werten und/oder Wertebereichen für den Eva-
luationswert bestimmte Konfigurationen von Leis-
tungsmerkmalen und/oder Fahrfunktionen und/oder
Schwellwerten zugeordnet werden. Beispielsweise
können mithin Abstufungen vorgenommen werden,
beispielsweise eine Gesamteinstufung „Fahranfän-
ger”, eine Gesamteinstufung „Fortgeschrittener Fah-
rer” und dergleichen. Dies entspricht gewissen Wer-
ten und/oder Wertebereichen für den Evaluations-
wert und es sind jeweils bestimmte Einstellungen des
Kraftfahrzeugs zugeordnet. So können für den Fahr-
anfänger einige Fahrfunktionen und Leistungsmerk-
male weniger aktiviert sein, aber niedrige Schwell-
werte für einen automatischen Fahreingriff vorgese-
hen sein, während ein geübter Fahrer einen Zugriff
auf das komplette Leistungsspektrum erhalten kann.
Beliebige Möglichkeiten sind hier denkbar.

[0012] Es sei an dieser Stelle noch darauf hingewie-
sen, dass das erfindungsgemäße Verfahren selbst-
verständlich – wenn dies nicht explizit anderweitig an-
gemerkt wird – automatisch im Kraftfahrzeug abläuft,
was selbstverständlich auch für die im Folgenden dis-
kutierten Ausgestaltungen gilt. Die Ansteuerung der
entsprechenden Systeme des Kraftfahrzeugs kann
beispielsweise über eine Steuereinrichtung erfolgen,
die entsprechend zur Ansteuerung der betroffenen
Systeme ausgebildet ist.

[0013] Es kann vorgesehen sein, dass der Fahrer
vor Beginn einer Fahrt identifiziert wird, insbesonde-
re durch Eingabe einer Authentifizierungsinformation.
Hierbei sind verschiedene Varianten denkbar, über
die sich der Fahrer selbst identifiziert oder vom Kraft-
fahrzeug selbsttätig identifiziert werden kann. Bei-
spielsweise kann vorgesehen sein, dass der Fahrer
einen persönlichen Identifizierungscode, beispiels-
weise eine Zahlenkombination, an einem Bordcom-
puter eingibt. Vorteilhaft ist auch denkbar, dass der
Fahrer über einen personifizierten Schlüssel erkannt
werden kann. Auch ein Fingerabdrucksensor oder ei-
ne Identifikation über eine Chipkarte oder ein sonsti-
ges Medium liegen im Rahmen der vorliegenden Er-
findung, zusätzlich oder alternativ kann eine Innen-
raumkamera mit einer entsprechenden Bildverarbei-
tung verwendet werden, um einen Fahrer zu identi-
fizieren. Zweckmäßigerweise kann die Identifikation
des Fahrers mit einem allgemeinen Profil des Fahrers
verknüpft sein, in dem beispielsweise seine bevor-
zugten Einstellungen bezüglich des Sitzes, der Be-
dieneinrichtungen, des Lenkrads, der Anzeigen und
dergleichen enthalten sind, die ebenso wie der Eva-
luationswert genutzt werden können. Eine derartige
Einstellung auf den aktuellen Fahrer wird häufig auch
als „Memo-Funktion” bezeichnet.

[0014] Im Wesentlichen gibt es im Rahmen des
erfindungsgemäßen Verfahrens zwei Optionen, wie
der Evaluationswert ermittelt werden kann. Bevor-
zugt wird dieser durch das Kraftfahrzeug selber er-
mittelt, es ist jedoch genauso denkbar, dass der fah-
rerspezifische Evaluationswert von einem Benutzer
eingegeben wird, insbesondere durch die Auswahl
einer einem bestimmte Fahrkönnen entsprechenden
Konfiguration. Denkbar ist es in der zweiten Vari-
ante beispielsweise, dass der Inhaber eines Kraft-
fahrzeugs für einen ungeübteren Fahrer, beispiels-
weise einen Fahranfänger, zunächst ein niedrigeres
Fahrkönnen anwählt, um gewisse Leistungsmerkma-
le oder Fahrfunktionen auszuschließen, die ein Si-
cherheitsrisiko darstellen könnten. Interessant ist die-
se Funktion auch für Mietwägen, wo beispielswei-
se auch eine Einstellung in Abhängigkeit der abge-
schlossenen Versicherung denkbar ist. In solchen
Fällen kann zweckmäßigerweise vorgesehen sein,
dass sich ein zur Eingabe eines Evaluationswertes
berechtigter Benutzer, insbesondere eine dritte Per-
son und/oder der Eigentümer des Kraftfahrzeugs, vor
der Eingabe oder Veränderung der Evaluationswer-
te authentifiziert und/oder er durch das Kraftfahrzeug
selber authentifiziert wird. Dabei können ähnliche
oder die gleichen Maßnahmen wie die zur Identifikati-
on des Fahrers beschriebenen durchgeführt werden,
beispielsweise ist die Eingabe eines Codes, ein per-
sonalisierter Schlüssel oder eine Erkennung des Be-
nutzers über das Kraftfahrzeug, beispielsweise über
einen Fingerabdrucksensor oder eine Kamera, denk-
bar. Auf diese Weise wird verhindert, dass ein Fah-
rer, dessen Einstellungen durch diesen selbst nicht
manipuliert werden sollen, von der Veränderung bzw.
Eingabe seines Evaluationswertes ausgeschlossen
wird.

[0015] Mit besonderem Vorteil kann jedoch vorge-
sehen sein, dass das Kraftfahrzeug selber eine Er-
mittlung des Evaluationswertes vornimmt, wobei der
Evaluationswert durch kontinuierliche Überwachung
der Fahrtätigkeit ermittelt wird. Das Kraftfahrzeug
selbst beurteilt also anhand der Fahrtätigkeit des
Fahrers in verschiedenen Fahrsituationen, wie es um
das Fahrkönnen des Fahrers bestellt ist und gibt die-
sem somit sozusagen ein „Feedback” über seine ei-
genen Leistungen. Es werden folglich zur kontinuier-
lichen Überwachung der Fahrtätigkeit das Fahrver-
halten des Fahrers beschreibende Messdaten auf-
genommen und bewertet, beispielsweise durch Ver-
gleich mit Referenzwerten und/oder erlaubten Inter-
vallen. Diese Bewertung gibt einen Hinweis darauf,
wie sich der Fahrer in der aktuellen, untersuchten
Fahrsituation verhalten hat und somit auf sein Fahr-
können. Bewertungen mehrerer solcher Situationen,
die beispielsweise über einen Situationswert, insbe-
sondere eine erreichte Punktzahl, abgebildet werden
können, gehen dann in die Aktualisierung des Eva-
luationswertes ein, der beispielsweise mit einem fes-
ten Wert beginnen kann – einer Anfangseinschätzung
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oder 0 – und auf den Punkte aufaddiert, gegebenen-
falls, beispielsweise bei Fahrfehlern, auch subtrahiert
werden können. In diesem Fall wird also als Evaluati-
onswert ein Punktewert verwendet, wobei Punkte für
bestimmte Fahrsituationen auf den Evaluationswert
addiert und/oder von dem Evaluationswert abgezo-
gen werden. Zweckmäßigerweise wird der auf alle
Fahrten eines Fahrers mit dem Kraftfahrzeug bezo-
gene Evaluationswert gespeichert, das bedeutet, er
wird über mehrere Fahrten hinweg fortgeführt.

[0016] Dies ist in mehrerlei Hinsicht vorteilhaft. Da-
durch, dass das Auto das Fahrkönnen des Fahrers
selbst beobachtet, kann beispielsweise eine Nach-
verfolgung und/oder Bewertung bei Fahranfängern
ermöglicht werden. Denkbar ist beispielsweise, dass
im Fall des „Fahren mit 17” durch das Kraftfahrzeug
selber eine Überwachung stattfinden kann. Die Ein-
schätzung des Fahrkönnens durch das Kraftfahrzeug
ist eine objektive, auf Messdaten beruhende Beurtei-
lung des Fahrkönnens, die nicht nur unter einem Si-
cherheitsaspekt als besonders vorteilhaft zu bewer-
ten ist. Denn denkbar ist auch, dass ein Fahrer selbst
einen gewissen Reiz daran sieht, sich mit der Zeit
zusätzliche Fahrfunktionen und Leistungsmerkmale
sozusagen zu „erfahren”. Schließlich ist es denkbar,
auch gewisse feste Eigenschaften des Fahrers zu be-
stimmen und als einen gegebenenfalls weiteren Eva-
luationswert zu behandeln, beispielsweise die Reak-
tionszeit des Fahrers, welche ab einer bestimmten
unteren Schwelle für jeden Fahrer nicht mehr ver-
besserbar ist, wobei jedoch Unterschiede auftreten.
Die Reaktionsgeschwindigkeit des Fahrers, welche
anhand verschiedener Fahrsituationen, insbesonde-
re statistisch, ermittelt werden kann, kann einen deut-
lichen Hinweis insbesondere bei der Einstellung von
Schwellwerten für Fahreingriffe bieten.

[0017] Allgemein ist in diesem Zusammenhang an-
zumerken, dass bei der Verwendung mehrerer Eva-
luationswerte diese auch, beispielsweise bezogen
auf eine bestimmte Fahrfunktion und/oder ein be-
stimmtes Leistungsmerkmal und/oder einen Schwell-
wert für einen automatischen Fahreingriff zu we-
nigstens einem weiteren Evaluationswert ausgewer-
tet werden können. So ist es beispielsweise denk-
bar, situationsbezogene Evaluationswerte (Situati-
onswerte) mitzuführen, die jeweils einer Situation
aus einem Situationskatalog, der die das Kraftfahr-
zeug überwachten Funktionen beschreibt, entspre-
chen. Es liegt dann beispielsweise eine Matrix von
Evaluationswerten vor, aus der durch Auswertung
wenigstens ein weiterer Evaluationswert, beispiels-
weise wie oben genannt bezogen auf ein bestimm-
tes Leistungsmerkmal oder dergleichen, hergeleitet
werden kann. Aus einer solchen Menge an Evalua-
tionswerten kann selbstverständlich dann auch ein
das allgemeine Fahrkönnen des aktuellen Fahrers
bestimmender Evaluationswert, also eine Art Leiteva-
luationswert, durch derartige auswertende Verknüp-

fungen bestimmt werden. Ersichtlich bietet auch die
Verwendung mehrerer Evaluationswerte viele weite-
re, vorteilhafte Möglichkeiten.

[0018] Wie bereits erwähnt, kann als Evaluations-
wert auch ein Punktewert verwendet werden, so dass
ein Fahrer letztlich Punkte sammeln kann, um bei-
spielsweise bestimmte Leistungsmerkmale und/oder
Fahrfunktionen freizuschalten, wobei es grundsätz-
lich auch denkbar ist, dass Punkte abgezogen wer-
den. In diesem Fall ist auch eine Art zeitlichen „Ver-
falls” denkbar, beispielsweise indem eine feste An-
zahl oder ein fester Prozentsatz von Punkten zyklisch
von dem Evaluationswert subtrahiert wird. Beispiels-
weise kann so ein „Punktefortschritt” beobachtet wer-
den. Möglich ist es aber auch, fahrerinitiiert oder in
bestimmten Zeitabständen dem Evaluationswert auf
einen Startwert zurückzusetzen.

[0019] Wie bereits erwähnt wurde, ist es möglich,
dass der auf alle Fahrten eines Fahrers mit dem
Kraftfahrzeug bezogene Evaluationswert gespeichert
wird. Diesbezüglich sei angemerkt, dass es auch
denkbar ist, den Evaluationswert zwischen mehreren
Kraftfahrzeugen zu „transportieren”, indem beispiels-
weise ein Fahrer bei Kauf eines neuen Kraftfahrzeu-
ges den alten Evaluationswert in das neue Kraftfahr-
zeug übernehmen kann, gegebenenfalls, beispiels-
weise wenn es sich um ein Kraftfahrzeug einer ande-
ren Leistungsklasse handelt, modifiziert, insbesonde-
re skaliert.

[0020] Zweckmäßigerweise erfolgt die Überwa-
chung der Fahrtätigkeit unter Berücksichtigung von
Messdaten wenigstens eines Sensors, insbesondere
eines Fahrzustandssensors und/oder eines Umfeld-
sensors, und/oder eines Fahrerassistenzsystems,
insbesondere eines Navigationssystems. Dabei kön-
nen die Daten verschiedenster Sensoren und Syste-
me berücksichtigt werden, beispielsweise Beschleu-
nigungssensoren, Lenkwinkelsensoren, Umfeldsen-
soren, wie Radarsensoren, Ultraschallsensoren, op-
tische Sensoren, und dergleichen. Die Informatio-
nen dieser Sensoren und Fahrerassistenzsysteme
werden zusammengeführt und ausgewertet, um bei-
spielsweise eine Fahrsituation und das Fahrverhal-
ten des Fahrers in der Fahrsituation zu identifizie-
ren und nachfolgend, beispielsweise durch Vergleich
mit Schwellwerten oder Intervallen, zu bewerten. Ent-
sprechend wird dann der Evaluationswert ermittelt,
beispielsweise um eine bestimmte Punktzahl erhöht.

[0021] Bei der Überwachung der Fahrtätigkeit kann
vorgesehen sein, dass Daten einer Innenraumka-
mera hinsichtlich von Blickrichtungen, insbesonde-
re Schulterblicken, insbesondere situationsbezogen
ausgewertet werden und/oder eine Fahrerfahrung bei
hoher Geschwindigkeit bewertet wird, insbesonde-
re bezüglich einer Zeit bei hohen Geschwindigkeiten
und/oder bezüglich von Spurwechselvorgängen und/
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oder eines Lenkverhaltens bei hohen Geschwindig-
keiten.

[0022] Es kann also beispielsweise beobachtet wer-
den, ob der Fahrer, beispielsweise bei einer Spur-
wechselabsicht oder Abbiegevorgängen, regelmäßig
einen Schulterblick durchführt, was ein Zeichen für
vorausschauendes Fahren ist. Auch Fahrerfahrun-
gen bei hoher Geschwindigkeit können für die Be-
urteilung des Fahrkönnens vorteilhaft berücksichtigt
werden. Beispielsweise kann beobachtet werden,
wie häufig ein Fahrer bei hohen Geschwindigkei-
ten unterwegs ist, welche Zeit er also beispielswei-
se oberhalb einer bestimmten Grenzgeschwindigkeit
verbringt. Dies kann einen Hinweis darauf liefern, ob
es sich eher um einen Stadtfahrer handelt, der selten
oder nie Landstraßen oder Autobahnen befährt, oder
einen sehr häufig auf Autobahnen fahrenden Fah-
rer, was bezüglich verschiedener Leistungsmerkmale
und/oder Fahrfunktionen, insbesondere bezogen auf
hohe Geschwindigkeiten, relevante Information ist,
so dass gegebenenfalls hierfür ein getrennter Evalua-
tionswert vorgesehen werden kann. Aber auch Spur-
wechselvorgänge und das Geschwindigkeitsverhal-
ten dabei können zu einer deutlichen Aussage be-
züglich des Fahrkönnens ausgewertet werden, wo-
bei insbesondere eine Beobachtung des Lenkverhal-
tens bei hohen Geschwindigkeiten deutliche Hinwei-
se liefert. So kann beispielsweise beobachtet wer-
den, ob der Fahrer bei hohen Geschwindigkeiten zu
zu starken Lenkvorgängen („Verreißen”) neigt. Doch
auch andere Fahrsituationen können in diesem Kon-
text betrachtet werden.

[0023] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass bei
der Überwachung der Fahrtätigkeit vorausschauende
Reaktionen des Fahrers ermittelt und bewertet wer-
den, wobei insbesondere der Abstand zum voraus-
fahrenden Fahrzeug, insbesondere über einen Ra-
darsensor und/oder ein Längsführungssystem, ermit-
telt und eine Reaktion des Fahrers hierauf gemes-
sen und abhängig vom Abstand ausgewertet wird. So
kann beispielsweise das Abstandsverhalten des Fah-
rers zu einem Vordermann oder dergleichen über-
prüft werden, wobei die Reaktion des Fahrers allge-
mein durch entsprechende Sensorik abgegriffen wer-
den kann, beispielsweise Lenkwinkelsensoren, Pe-
dalsensoren oder dergleichen.

[0024] Ebenso kann bei der Überwachung der Fahr-
tätigkeit ein für die aktuell befahrene Straße gel-
tendes Tempolimit ermittelt werden, beispielsweise
durch eine Verkehrszeichenerkennung und/oder aus
Daten eines Navigationssystems, wobei die Einhal-
tung dieses Tempolimits überwacht und bewertet
wird. Es wird demnach nachverfolgt, ob der Fahrer
aufmerksam Geschwindigkeitsbeschränkungen oder
dergleichen wahrnimmt oder allgemein, wie genau
der Fahrer diese Geschwindigkeitsregelung einhält.
Auch Daten eines Navigationssystems können hier

genutzt werden, um Geschwindigkeitslimitierungen
zu ermitteln, denkbar ist es jedoch auch, eine Ver-
kehrszeichenerkennung, beispielsweise über Daten
einer das Umfeld des Kraftfahrzeugs aufnehmenden
Kamera, zu nutzen. Je nachdem, wie genau sich der
Fahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält,
kann beispielsweise eine Punktezahl vergeben wer-
den.

[0025] Weiterhin kann bei der Überwachung der
Fahrtätigkeit das Fahrverhalten des Fahrers auf Fair-
ness überprüft werden, insbesondere bezüglich Ein-
fädelvorgängen, Spurwechseln, Gebrauch der Licht-
hupe und des Linksblinkers, Beachtung von Zebra-
streifen und Vorfahrt. Es kann z. B. überprüft werden,
inwieweit ein Fahrer einem anderen Verkehrsteilneh-
mer das Einfädeln bzw. das Spurwechseln gezielt
ermöglicht und ihm Raum verschafft, beispielsweise
durch Nutzung der Bremsen. Ein seltener Gebrauch
der Lichthupe und kein Missbrauch des Linksblinkers,
insbesondere auf Autobahnen, spricht ebenso für ein
faires Fahrverhalten. Dies gilt auch für die Beachtung
von Zebrastreifen und die Nutzung des Vorfahrts-
rechts. Möglich wäre auch eine Beobachtung des
Fahrverhaltens des Fahrers an Ampeln, beispielswei-
se, ob bei gelbem Licht eher beschleunigt oder ge-
bremst wird. Auch hier können verschiedenste Fahr-
situationen durch Zusammenführung von Messda-
ten verschiedenster Systeme und/oder Sensoren be-
rücksichtigt werden.

[0026] In weiterer Ausgestaltung bei der Überwa-
chung der Fahrtätigkeit kann ein Einparkverhalten
überwacht werden, wobei insbesondere der Abstand
zu Hindernissen und/oder die Zahl der Züge und/oder
ein Kollisionsverhalten, insbesondere bezüglich des
Bordsteins und/oder anderer Fahrzeuge, bewertet
wird. Das Einparkverhalten eignet sich insbesondere,
um das Fahrkönnen des Fahrers bezüglich des ak-
tuell verwendeten Kraftfahrzeugs beurteilen zu kön-
nen, da man bemerkt, wie gut der Fahrer die Abmes-
sungen des Kraftfahrzeugs und auch das Lenkverhal-
ten des Kraftfahrzeugs einschätzen kann. Doch auch
allgemein stellt das Einparkverhalten viele Informa-
tionen zum Fahrkönnen des Fahrers zur Verfügung,
so dass beispielsweise beobachtet werden kann, ob
ein Einparken in einem, zwei oder drei Zügen erfolgt
und dergleichen. Hier können insbesondere Daten
einer Einparkhilfe berücksichtigt werden. Als weite-
res Beispiel kann das Kollisionsverhalten des Fahrers
überwacht werden, beispielsweise anhand ohnehin
vorhandener Kollisionssensoren des Kraftfahrzeugs.
Dabei können nicht nur Kollisionen oder Beinahe-Kol-
lisionen mit anderen Kraftfahrzeugen zu berücksichti-
gen sein, sondern auch Kollisionen insbesondere der
Räder mit dem Bordstein oder mit sonstigen Begren-
zungen des entsprechenden Parkraums. Auch Der-
artiges stellt ein gutes Anzeichen für das Fahrkönnen
des Fahrers, insbesondere seine Herrschaft über das
Kraftfahrzeug, dar.



DE 10 2009 039 774 A1    2011.03.03

6/12

[0027] Es ist jedoch auch denkbar, dass zusätzlich
externe Informationen bei Ermittlung des Evaluati-
onswerts berücksichtigt werden, insbesondere das
Absolvieren eines Fahrtrainings. Solche Informatio-
nen können beispielsweise von dem Kraftfahrzeug
selbst geschlussfolgert werden, beispielsweise wenn
bestimmte Parcours oder dergleichen abgefahren
werden, es ist jedoch auch denkbar, dass solche zu-
sätzlichen Informationen als externe Informationen
vom Fahrer selbst oder einer Drittperson zur Verfü-
gung gestellt werden.

[0028] Bei einer solchen fahrerseitigen Ermittlung
des Evaluationswerts können auch spezielle Beloh-
nungen für besonderes Fahrkönnen vergeben wer-
den. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass als
Belohnung für ein besonderes Fahrkönnen ein kurz-
zeitiges Überlasten des Motors erlaubt wird, insbe-
sondere eine Überhöhung des Ladedrucks in einem
Turbomotor und/oder die Erhöhung der Leistung ei-
nes Elektromotors. Bei vielen Motoren, insbesondere
bei einem Turbomotor oder einem Elektromotor, ist
es möglich, zumindest kurzzeitig die Nominalleistung
des Motors zu überschreiten, beispielsweise für eine
bestimmte Zeitspanne, beispielsweise 20 Sekunden,
eine erhöhte Motorleistung zur Verfügung zu stellen.
Eine entsprechende Option für den Fahrer kann bei-
spielsweise aktiviert werden, wenn der Evaluations-
wert eine bestimmte Schwelle überschreitet. Etwas
Derartiges kann beispielsweise bei Turbomotoren mit
Chiptuning recht leicht realisiert werden.

[0029] Wird ein Kraftfahrzeug von mehreren Fahrern
verwendet, so kann auch vorgesehen sein, dass die
Evaluationswerte verschiedener Fahrer eines Kraft-
fahrzeugs verglichen und das Vergleichsergebnis
ausgegeben wird. So erhalten die Fahrer eine In-
formation darüber, wie ihr Fahrkönnen objektiv vom
Kraftfahrzeug bewertet wird. Es sei darauf hingewie-
sen, dass es selbstverständlich auch möglich ist, den
Evaluationswert auch nur eines Fahrers zu dessen
Information auszugeben, insbesondere auch bewer-
tet, beispielsweise nach einer Skala oder derglei-
chen.

[0030] Daneben ist es mit besonderem Vorteil denk-
bar, dass der Evaluationswert an eine externe Ein-
richtung übertragen und dort weiter ausgewertet wird,
insbesondere durch Vergleich mit wenigstens ei-
nem Evaluationswert wenigstens eines anderen Fah-
rers insbesondere eines anderen Kraftfahrzeugs und/
oder durch Auswertung mit anderen Daten an einem
Heimrechner des Fahrers.

[0031] Denkbar ist also beispielsweise, dass der
Evaluationswert – gegebenenfalls zusammen mit an-
deren Informationen – als eine Art „Roadbook” an den
Heimrechner eines Fahrers übertragen werden kann,
beispielsweise durch Transport über ein Speicher-
medium, aber auch andere Kommunikationswege,

beispielsweise drahtlose Kommunikation. Der Fahrer
kann dann den Evaluationswert und die anderen In-
formationen betrachten und mit Hilfe von Auswerte-
tools oder dergleichen für sich selbst, beispielswei-
se statistisch, auswerten. Der Evaluationswert kann
jedoch auch, beispielsweise nach freiwilliger Zustim-
mung durch einen Fahrer, an einer externen, zentra-
len Einrichtung, beispielsweise beim Hersteller des
Kraftfahrzeugs, weiter ausgewertet werden. Insbe-
sondere im Hinblick auf die Marktforschung kann ei-
ne solche Informationsquelle durch den Hersteller be-
sonders vorteilhaft genutzt werden. Denkbar ist je-
doch auch, dass der Fahrer in Abhängigkeit des Aus-
wertungsergebnisses auf der externen Einrichtung,
insbesondere des Vergleichsergebnisses, eine wei-
tere Belohnung erhält, insbesondere eine günstige-
re Kraftfahrzeugversicherung und/oder eine kosten-
lose Probefahrt und/oder ein Angebot für eine Pro-
totypenerprobung und/oder eine Einladung in eine
Kundenklinik („customer clinic”) und/oder eine Aus-
zeichnung und/oder einen Werkstattrabatt und/oder
eine Werksführung. Auf diese Weise können Fahrer
auch unabhängig von dem Aktivieren/Deaktivieren
von Leistungsmerkmalen/Fahrfunktionen und der An-
passung der Schwellwerte motiviert werden, ihr Fahr-
können durch das Kraftfahrzeug bewerten zu las-
sen. Selbstverständlich sind noch eine Vielzahl an-
derer Belohnungen denkbar, beispielsweise Werbe-
geschenke, Erweiterungen des Kraftfahrzeugs oder
dergleichen. Im Sinne der vorliegenden Erfindung als
besonders vorteilhaft erweist es sich auch, dem Fah-
rer als Belohnung und weitere Motivation zur Ver-
besserung seines Fahrkönnens Fahrkurse und/oder
Fahrübungen, beispielsweise ein Fahreraufbautrai-
ning oder dergleichen, anzubieten. Dabei kann der
Fahrer seine Fahrkenntnisse weiter vertiefen.

[0032] Allgemein ist in einer vorteilhaften Weiterbil-
dung des erfindungsgemäßen Verfahrens vorgese-
hen, dass dem Fahrer, insbesondere auf dessen An-
forderung hin und/oder automatisch durch ein Fah-
rerassistenzsystem, Fahraufgaben gestellt werden,
deren Erfüllung überwacht und bewertet wird. Dabei
kann beispielsweise die Erfüllung dieser Fahraufga-
ben mit Punkten für den Evaluationswert belohnt wer-
den. Als Fahraufgabe können hierbei das Erreichen
eines minimalen Kraftstoffverbrauchs und/oder ein
besonders sanftes Fahren und/oder eine geschickte
Routenplanung und/oder das Einhalten einer Richt-
geschwindigkeit und/oder das möglichst exakte Hal-
ten einer Spur und/oder eines Abstands zum Vor-
dermann gestellt werden. Es sind jedoch auch be-
liebige andere Fahraufgaben denkbar, die insbeson-
dere das Fahrkönnen des Fahrers schulen. Auf die-
se Weise wird der Fahrer sozusagen „spielerisch” zu
einem besseren Fahrkönnen hingeführt, indem ihm
derlei Aufgaben gestellt werden. So kann ein be-
sonders ökologisches Fahren mit minimalem Kraft-
stoffverbrauch gefordert werden. Denkbar ist auch
ein besonders sanftes Fahren (sogenannter „Chauf-
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feursmodus”). Bezüglich einer Routenplanung kön-
nen verschiedenste Aufgabenstellungen, beispiels-
weise abhängig von einer im Navigationssystem vor-
gesehenen Route, gestellt werden, beispielsweise
die Route mit besonderem Fahrkomfort abzufahren
oder dergleichen. Auch das Einhalten einer Richt-
geschwindigkeit, beispielsweise auf einer Autobahn
oder das möglichst exakte Halten eines Abstands
zum Vordermann sind Aufgaben, die den Fahrer nach
Art eines „Spiels” sicher an verbessertes Fahrkön-
nen heranführen können. Eine Aufgabe zum exakten
Halten einer Spur kann beispielsweise dadurch rea-
lisiert werden, dass über ein Head-Up-Display eine
ermittelte Mittellinie der aktuell befahrenen Spur ein-
geblendet wird, die der Fahrer dann möglichst exakt
halten soll. Eine andere Möglichkeit hier wäre, dass
dem Fahrer ein Sollkurs über automatisch erzeug-
te Lenkmomente vorgegeben wird. Derartige Ausga-
bemittel zur Information eines Fahrers sind aus an-
deren Bereichen bekannt, beispielsweise aus Spur-
halteassistenzsystemen, in denen der Fahrer darauf
hingewiesen werden soll, in eine bestimmte Richtung
zu lenken. Dies kann beispielsweise durch ein kur-
zes, die Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs nicht
wesentlich beeinflussendes automatisches Lenkmo-
ment in die entsprechende Richtung geschehen. Er-
sichtlich sind verschiedenste Möglichkeiten denkbar.
Es sei angemerkt, dass der Fahrer auch Belohnun-
gen für das Abschließen solcher Aufgaben erhalten
kann, die über eine Berücksichtigung im Evaluations-
wert hinausgehen können, beispielsweise die schon
bezüglich der externen Auswertung genannten Be-
lohnungen oder spezielle Fahrmodi, wie das oben
aufgezeigte „Boosten” des Motors.

[0033] Als Leistungsmerkmale können eine höhe-
re Motorleistung und/oder eine höhere Maximalge-
schwindigkeit und/oder ein Zylinder des Motors akti-
viert und/oder deaktiviert werden. Gerade bei hoch-
motorisierten Fahrzeugen kann so für einen noch
eher ungeübten Fahrer, beispielsweise einen Fahr-
anfänger, eine Einschränkung des zur Verfügung
stehenden Leistungsspektrums vorgenommen wer-
den, was insbesondere auch schrittweise denkbar ist.
Beispielsweise können mit zunehmender Fahrerfah-
rung und zunehmendem Fahrkönnen immer höhere
Geschwindigkeiten und/oder Motorleistungen freige-
schaltet werden.

[0034] Als Fahrfunktion können eine Deaktivierung
eines Fahrwerkregelsystems, insbesondere eines
ESP-Systems, und/oder eines Komfortsystems und/
oder die Aktivierung eines Längsführungssystems,
insbesondere eines ACC-Systems und/oder die Akti-
vierung eines Geschwindigkeitsregelsystems, insbe-
sondere eines Tempomaten und/oder die Auswahl ei-
nes zusätzlichen Betriebsmodus des Kraftfahrzeugs,
insbesondere eines sportlichen Modus, und/oder die
Auswahl eines weiteren Programms eines Fahrwerk-
regelsystems, insbesondere eines ESP-Systems, ak-

tiviert und/oder deaktiviert werden. So kann es bei-
spielsweise erst Fahrern ab einem bestimmten, durch
den Evaluationswert beschriebenen Fahrkönnen er-
möglicht werden, ein Fahrwerkregelsystem abzu-
schalten oder bestimmte Konfigurationen zu verwen-
den, beispielsweise ESP-Modi, in denen erst ein spä-
terer Eingriff des ESP-Systems erfolgt. Auch die Zu-
schaltbarkeit und Abschaltbarkeit anderer Fahreras-
sistenzsysteme, beispielsweise von Längsführungs-
systemen, Lenkassistenzsystemen bzw. Geschwin-
digkeitsregelsystemen, kann anhand des Evalua-
tionswerts gesteuert werden. Auch sportliche Be-
triebsmodi, wie sie insbesondere von Kraftfahrzeu-
gen mit Automatikgetrieben bekannt sind, können in
ihrem Zugriff so reglementiert werden. Auf diese Wei-
se entspricht der Funktionsumfang im Sinne der Si-
cherheit dem Fahrkönnen des Fahrers.

[0035] Neben dem Verfahren betrifft die vorliegen-
de Erfindung auch ein Kraftfahrzeug, umfassend ei-
ne Steuereinrichtung, die zur Durchführung des er-
findungsgemäßen Verfahrens ausgebildet ist. Im Üb-
lichen wird ein solches Kraftfahrzeug verschiede-
ne Sensoren und/oder Fahrzeugsysteme, insbeson-
dere auch Fahrerassistenzsysteme, umfassen, de-
ren Daten dann beispielsweise zur Ermittlung des
Evaluationswertes ausgenutzt werden können. In je-
dem Fall ist es mit dem erfindungsgemäßen Kraft-
fahrzeug möglich, abhängig vom Fahrkönnen, be-
schrieben durch den Evaluationswert, wenigstens ei-
ne Fahrfunktion und/oder wenigstens ein Leistungs-
merkmal zu aktivieren oder zu deaktivieren und/oder
Einstellungen an den Schwellwerten für Fahreingrif-
fe, insbesondere durch Sicherheitssysteme, vorzu-
nehmen.

[0036] Sämtliche bezüglich des erfindungsgemäßen
Verfahrens getätigten Ausführungen lassen sich ana-
log auf das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug übertra-
gen.

[0037] Weitere Vorteile und Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus den im Folgen-
den beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie an-
hand der Zeichnungen. Dabei zeigen:

[0038] Fig. 1 eine Prinzipskizze eines erfindungsge-
mäßen Kraftfahrzeugs, und

[0039] Fig. 2 ein Blockdiagramm zur Erläuterung
des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0040] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Kraftfahr-
zeug 1. Es umfasst neben einem Motor 2 verschiede-
ne weitere Fahrzeugsysteme, insbesondere Fahre-
rassistenzsysteme, wobei hier beispielhaft ein ESP-
System 3, ein Navigationssystem 4, ein ACC-Sys-
tem 5, ein Sicherheitssystem 6 zur Einleitung ei-
ner Notbremsung sowie ein Bremsensystem 7 dar-
gestellt sind, wobei selbstverständlich auch weite-
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re Fahrzeugsysteme vorgesehen sein können. Den
Fahrzeugsystemen zugeordnet, aber auch unabhän-
gig, umfasst das Kraftfahrzeug 1 ferner eine Viel-
zahl von Sensoren 8, beispielsweise Lenkwinkelsen-
soren, Pedalsensoren, Innenraumsensoren wie ei-
ne Kamera oder Sitzbelegungssensoren, einen GPS-
Sensor, Umfeldsensoren, insbesondere einen Ra-
darsensor, einen Lidarsensor und/oder optische Sen-
soren, Beschleunigungssensoren und dergleichen.
Auch Ein- und Ausgabemittel 9 sind im Fahrzeugin-
nenraum vorgesehen, insbesondere ein Bordcompu-
ter, ein Multimediasystem und ein Head-Up-Display.
Schließlich ist noch eine Steuereinrichtung 10 vor-
gesehen, die zur Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens ausgebildet ist, was im Folgenden
noch näher dargestellt wird. Zwischen den verschie-
denen Fahrzeugsystemen bzw. deren Steuergerä-
ten, den Sensoren 8 und auch der Steuereinrichtung
10 können Daten über ein Bussystem 11, beispiels-
weise einen CAN-Bus, ausgetauscht werden.

[0041] Fig. 2 ist eine Skizze, die zur Erläuterung des
erfindungsgemäßen Verfahrens dient. Zentral im er-
findungsgemäßen Verfahren ist der Evaluationswert
12, der von der Steuereinrichtung 10 ermittelt wird
und in dessen Abhängigkeit durch die Steuereinrich-
tung 10 diverse Fahrzeugsysteme angesteuert wer-
den können, beispielsweise der Motor 2, das ESP-
System 3 und das Sicherheitssystem 6, und/oder di-
verse Fahrfunktionen 14 dieser oder anderer Syste-
me, insbesondere auch von Komfortsystemen, frei-
geschaltet werden können, beispielsweise zusätzli-
che Einstellungen/Betriebsmodi des ESP-Systems 3
und des ACC-Systems 5.

[0042] Konkret können diverse Leistungsmerkmale
13 aktiviert und/oder deaktiviert werden.

[0043] Beispielsweise können Schwellwerte oder In-
tervalle des Evaluationswerts 12 vorgesehen sein,
denen dann jeweils bestimmte Konfigurationen des
Kraftfahrzeugs 1 und seiner Systeme zugeordnet
sind, wodurch insbesondere auch eine schrittwei-
se Freischaltung von Leistungsmerkmalen 13/Fahr-
funktionen 14 bzw. eine schrittweise Anpassung von
Schwellwerten 15 für Fahreingriffe erfolgen kann.

[0044] Konkret kann beispielsweise vorgesehen
sein, dass eine höhere Leistung des Motors 2, ei-
ne höhere Maximalgeschwindigkeit und/oder ein Zy-
linder des Motors 2 als Leistungsmerkmale 13 ak-
tiviert und/oder deaktiviert werden. An Fahrfunktio-
nen 14 können gegebenenfalls diverse Betriebsmodi,
insbesondere eine Aktivierung und/oder Deaktivie-
rung, von verschiedenen Fahrerassistenzsystemen
zugänglich werden, beispielsweise eine Abschaltung
des ESP-Systems 3 oder auch zusätzliche Betriebs-
modi dieses ESP-Systems 3, eine Zu- oder Abschal-
tung des ACC-Systems 5 oder dergleichen. Auch für
das gesamte Kraftfahrzeug können Betriebsmodi er-

laubt werden, beispielsweise ein sportlicher Betriebs-
modus.

[0045] Der Evaluationswert 12 ist dabei fahrerspezi-
fisch, er gibt das Fahrkönnen des aktuellen Fahrers
wieder und kann selbstverständlich für weitere Fahr-
ten gespeichert werden oder sogar auf ein anderes
Kraftfahrzeug übertragen werden, wobei gegebenen-
falls eine Anpassung erfolgen kann, beispielsweise
eine Absenkung, wenn das andere Kraftfahrzeug hö-
her motorisiert ist oder dergleichen. Der Fahrer wird
also vor Beginn einer Fahrt identifiziert, wozu ver-
schiedene Möglichkeiten denkbar sind. Neben einer
fahrerseitigen Eingabe, beispielsweise einer Code-
nummer, können ein personalisierter Schlüssel oder
auch eine personalisierte Chipkarte verwendet wer-
den. Möglich ist es jedoch auch, dass das Kraftfahr-
zeug 1, beispielsweise unter Nutzung von Senso-
ren 8, insbesondere einer Innenraumkamera oder ei-
nes Fingerabdrucksensors, den Fahrer selbst identifi-
ziert und somit den korrekten Evaluationswert 12 ver-
wendet. Die Einstellung der Leistungsmerkmale 13,
der Fahrfunktionen 14 und der Schwellwerte 15 für
Fahreingriffe, beispielsweise für eine Notbremsung
des Sicherheitssystems 6, aber auch Schwellwerte
des ESP-Systems 3, erfolgt also abgestimmt auf das
Fahrkönnen des aktuellen Fahrers. Ungeübten Fah-
rern können so beispielsweise riskantere Fahroptio-
nen, die viel Fahrerfahrung benötigen, beispielswei-
se eine Deaktivierung des ESP-Systems 3 und/oder
die volle Motorleistung, zunächst vorenthalten wer-
den und dergleichen.

[0046] Grundsätzlich ist es möglich, dass der Eva-
luationswert 12 aus einer Eingabe 16 des Fahrers
oder einer Drittperson ermittelt werden kann. Denk-
bar ist hier beispielsweise, dass ein Fahrzeugbesit-
zer, beispielsweise ein Elternteil, der einen anderen
Fahrer zulassen möchte, eine dessen Fahrkönnen
beschreibende Eingabe tätigt, woraus der Evaluati-
onswert 12 bestimmt werden kann. So kann der Vater
dem im Fahren noch ungeübten Sohn beispieiswei-
se gewisse Leistungsmerkmale oder Fahrfunktionen
vorenthalten oder eine sehr sichere Einstellung der
Schwellwerte 15 erlauben, so dass die Fahrsicherheit
erhöht wird. Denkbar ist jedoch auch eine Eingabe 16
durch den Fahrer selber, wenn dieser beispielsweise
eine eher komfortable, ruhige oder sanfte Fahrt be-
vorzugt oder hohe Sicherheitsansprüche stellt. Sol-
len durch eine dritte Person als Benutzer Evaluations-
werte anderer Fahrer eingegeben werden, so muss
sich diese dritte Person selbst authentifizieren oder
vom Kraftfahrzeug identifiziert werden, damit die be-
treffenden Fahrer, beispielsweise der genannte Sohn
oder auch ein Mieter eines Mietwagens, selbst keinen
Zugriff auf ihre Evaluationswerte haben. Dies kann
wie schon bezüglich der Identifikation des aktuellen
Fahrers beschrieben erfolgen.
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[0047] Bevorzugt wird beim erfindungsgemäßen
Verfahren jedoch der Evaluationswert 12 durch das
Kraftfahrzeug 1 selbst ermittelt. Hierzu dienen Mess-
werte bzw. Informationen der Sensoren 8 und der
verschiedenen Fahrzeugsysteme 17. Diese Daten –
zusammenfassend als Messdaten bezeichnet kön-
nen nun im Rahmen einer Informationsfusion (oder
auch Sensorfusion) so verarbeitet werden, dass Aus-
sagen über das Fahrkönnen abgeleitet werden. Es
findet mithin eine kontinuierliche Überwachung der
Fahrtätigkeit statt. Dabei wird vorliegend als Evaluati-
onswert 12 ein Punktewert verwendet, wobei Punkte
für bestimmte Fahrsituationen auf den Evaluations-
wert addiert werden. Es ist jedoch auch denkbar, bei-
spielsweise für Fahrfehler oder auch zyklisch in fes-
ten zeitlichen Abständen Punkte wieder zu subtrahie-
ren. Der Fahrer kann so beispielsweise, wenn mehre-
re Schwellwerte für Leistungsmerkmale 13 und Fahr-
funktionen 14 festgelegt werden, sich diese mit der
Zeit durch Beweis seines Fahrkönnens sozusagen
„freifahren”.

[0048] Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass es
durchaus auch im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung liegt, mehrere Evaluationswerte 12 zu betrach-
ten. Als ein solcher weiterer Evaluationswert 12 bie-
tet es sich beispielsweise an, aus dem Fahrverhal-
ten des Fahrers die Reaktionsgeschwindigkeit zu be-
stimmen, welche ein wichtiges Maß für das Einstel-
len von Schwellwerten 15 für Fahreingriffe darstellt.
Denkbar ist jedoch auch, mehrere Evaluationswer-
te situationsspezifisch zu führen, um dann, gege-
benenfalls auch auf bestimmte Leistungsmerkmale
und/oder bestimmte Fahrfunktion und/oder bestimm-
te Schwellwerte bezogen, durch Auswertung, insbe-
sondere Verknüpfung, hieraus weitere Evaluations-
werte abzuleiten, insbesondere auch einen das all-
gemeine Fahrkönnen des Fahrers beschreibenden
Evaluationswert. In diesem Ausführungsbeispiel soll
jedoch zunächst weiter ein punktebasierender Eva-
luationswert 12 diskutiert werden.

[0049] Zur Ermittlung des aktuellen Evaluations-
werts 12 aufgrund der Messdaten der Sensoren 8
und Fahrzeugsysteme 17 erfolgt letztlich eine Be-
wertung von bestimmten Fahrsituationen, wobei ei-
ne große Vielzahl von Möglichkeiten im Rahmen
des erfindungsgemäßen Verfahrens denkbar ist. Ne-
ben den Möglichkeiten, Daten einer Innenraumka-
mera hinsichtlich von Blickrichtungen, insbesondere
von Schulterblicken, auszuwerten und beispielswei-
se ein Tempolimit, beispielsweise aufgrund einer Ver-
kehrszeichenerkennung oder aus Daten des Naviga-
tionssystems 4, zu überwachen, ist es beispielsweise
auch möglich, Fahrerfahrungen bei hoher Geschwin-
digkeit zu bewerten. Dabei kann insbesondere die
Zeit aufgezeichnet werden, die der Fahrer mit höhe-
ren Geschwindigkeiten fährt, es ist jedoch auch eine
situationsbezogene Auswertung denkbar, beispiels-
weise bei Spurwechselvorgängen oder allgemein be-

züglich des Lenkverhaltens bei hohen Geschwindig-
keiten, besonders bei Situationen, in denen ein Ver-
reißen des Lenkrads droht. Auch vorausschauende
Reaktionen des Fahrers können ermittelt und bewer-
tet werden, wobei als Beispiel eine Überwachung des
Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug stattfinden
kann, wobei die Reaktionen des Fahrers abhängig
vom Abstand ausgewertet werden. Auch Situationen,
in denen das allgemeine Fairnessverhalten des Fah-
rers überprüft werden kann, beispielsweise Einfädel-
vorgänge, Spurwechsel, Lichthupen und Linksblin-
kergebrauch, Beachtung von Zebrastreifen sowie die
Beachtung der Vorfahrt, können berücksichtigt und
ausgewertet werden. Auch die Überwachung eines
Einparkverhaltens, beispielsweise aufgrund der Da-
ten einer Einparkhilfe, kann beobachtet werden. Da-
bei stellen insbesondere der Abstand zu Hindernis-
sen und die Zahl der Züge, aber auch das Kollisions-
verhalten, insbesondere bezüglich eines Bordsteins,
relevante Größen dar.

[0050] Alle diese Auswertungsvorgänge können
letztlich zu Punktzahlen führen, die dann auf den
Evaluationswert 12 aufaddiert werden können, wo-
bei, wie gesagt, grundsätzlich auch ein Abzug von
Punkten denkbar ist, solange dies nicht zu einer Be-
vormundung des Fahrers führt. Durch sein Fahrver-
halten in allerlei Verkehrssituationen ist es demnach
denkbar, eine Aussage über das Fahrkönnen dieses
Fahrers zu erhalten. Es sei an dieser Stelle noch an-
gemerkt, dass der Fahrer hierbei nicht nur durch ei-
ne Freischaltung verschiedener Leistungsmerkmale
13 und Fahrfunktionen 14 motiviert werden kann, wie
sie oben beschrieben wurden, sondern dass insbe-
sondere dann, wenn das Kraftfahrzeug 1 den Eva-
luationswert 12 selbst bestimmt, auch andere Beloh-
nungen denkbar sind, die ein Fahrer für ein beson-
deres sicheres, faires und stabiles Fahrverhalten er-
halten kann. Beispielsweise kann vorgesehen sein,
dass die Steuereinrichtung 10 eine Option zur Verfü-
gung stellt, bei der der Motor 2 so angesteuert wer-
den kann, dass eine kurzzeitige Überlastung möglich
ist, beispielsweise eine Überhöhung des Ladedrucks,
insbesondere in eifern Turbomotor. Der Fahrer kann
dann für eine kurze Zeitspanne als Belohnung eine
höhere Leistung abrufen. Diese Funktionalität kann
beispielsweise dann sehr einfach realisiert werden,
wenn ein Chiptuning des Motors vorgesehen ist.

[0051] Bei der kraftfahrzeugseitigen Ermittlung des
Evaluationswerts 12 können zusätzlich auch externe
Informationen 18 berücksichtigt werden. Beispiels-
weise könnte der Fahrer an einem Fahrtraining teil-
genommen haben, was ihm eine zusätzliche Punkt-
zahl verschaffen kann.

[0052] Die Evaluationswerte 12 verschiedener Fah-
rer des Kraftfahrzeugs 1 können auch verglichen wer-
den und das Vergleichsergebnis ausgegeben wer-
den, beispielsweise an einen Bordcomputer oder der-
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gleichen. So kann das Fahrkönnen verschiedener
Fahrer verglichen werden. Eine weitere Auswertung
durch den Fahrer selber ist denkbar, wenn der Eva-
luationswert 12 – gemeinsam mit anderen Daten, die
die bisherigen Fahrten des Fahrers beschreiben –
an einen Heimrechner des Fahrers übertragen wer-
den kann, wo beispielsweise verschiedene Auswer-
tetools oder dergleichen zur Verfügung stehen. Sol-
che als Daten vorhandene Fahrerfahrungen können
vom Fahrer dort analysiert werden.

[0053] Insbesondere kann jedoch auf freiwilliger Ba-
sis vorgesehen sein, dass der Evaluationswert, der
vom Kraftfahrzeug 1 ermittelt wurde, an eine exter-
ne Einrichtung 19 übertragen werden kann, wo eine
weitere Auswertung zentral erfolgt, so dass dort auch
Evaluationswerte von Fahrern verschiedener Fahr-
zeuge untersucht werden können. Beispielsweise
seitens des Herstellers ist dort nicht nur eine vorteil-
hafte Auswertung zur Marktforschung denkbar, der
Fahrer kann auch weitere Belohnungen für besonde-
res Fahrkönnen erhalten. Denkbar sind beispielswei-
se eine günstigere Kraftfahrzeugversicherung, eine
kostenlose Probefahrt, ein Angebot für einen Proto-
typenerprobung, eine Rekrutierung als Tester für ei-
ne Kundenklinik („costumer clinic”), eine Auszeich-
nung, ein Werkstattrabatt oder auch eine Werksfüh-
rung. Dies trägt zur weiteren Motivation des Fahrers
bei.

[0054] Eine besondere Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass dem Fah-
rer, insbesondere auf dessen Anforderung hin und/
oder automatisch durch ein Fahrerassistenzsystem,
Fahraufgaben gestellt werden, deren Erfüllung über-
wacht und bewertet wird. Das Bewertungsergebnis
kann beispielsweise wiederum eine Punktzahl sein,
die dem Evaluationswert 12 hinzugefügt oder, falls
dies vorgesehen ist, auch abgezogen wird. Solche
Fahraufgaben können beispielsweise das Erreichen
eines minimalen Kraftstoffverbrauchs, ein besonders
sanftes Fahren (sogenannter „Chauffeurs-Modus”),
eine geschickte Routenplanung, das Einhalten einer
Richtgeschwindigkeit oder das Einhalten eines Ab-
stands zum Vordermann sein. So wird der Fahrer
letztlich „spielerisch” motiviert, sein Fahrkönnen, sei-
ne Aufmerksamkeit und somit seine Fahrsicherheit
zu erhöhen. Beispielsweise kann der Fahrer bewusst
zur Nutzung des Blinkers oder des Schulterblicks mo-
tiviert werden.

[0055] Eine mögliche Ausgestaltung sei am Beispiel
der Aufgabe, möglichst genau die Spurmitte zu hal-
ten, dargestellt. Dies kann beispielsweise unter Ver-
wendung eines Spurhalteassistenzsystems gesche-
hen. Dieses ermittelt dann eine ideale Spurmitte. Die-
se ideale Spurmitte kann beispielsweise über ein kon-
taktanaloges Head-Up-Display auf die Windschutz-
scheibe projiziert werden. Aufgabe des Fahrers ist es
dann, möglichst exakt diese Spurmitte zu halten, was

dann entsprechend bewertet wird. Alternativ oder zu-
sätzlich sind Hinweise über Lenkmomente denkbar.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Steuerung eines Kraftfahrzeugs,
insbesondere zum Zu- und Abschalten und/oder
Einstellen von Fahrfunktionen und/oder von Leis-
tungsmerkmalen, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens ein fahrerspezifischer, das Fahrkönnen
des Fahrers beschreibender Evaluationswert ermit-
telt wird, wobei abhängig von dem Evaluationswert
wenigstens ein für den Fahrer verfügbares Leistungs-
merkmal und/oder wenigstens eine Fahrfunktion ei-
nes Systems des Kraftfahrzeugs aktiviert oder deakti-
viert wird und/oder wenigstens ein Schwellwert für ei-
nen automatischen Fahreingriff, insbesondere durch
ein Sicherheitssystem, angepasst.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Fahrer vor Beginn einer Fahrt
identifiziert wird, insbesondere durch Eingabe einer
Authentifizierungsinformation.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Evaluationswert durch kon-
tinuierliche Überwachung der Fahrtätigkeit ermittelt
wird.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der auf alle Fahrten eines Fahrers
mit dem Kraftfahrzeug bezogene Evaluationswert ge-
speichert wird.

5.    Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass als Evaluationswert ein Punk-
tewert verwendet wird, wobei Punkte für bestimmte
Fahrsituationen auf den Evaluationswert addiert und/
oder von dem Evaluationswert abgezogen werden.

6.    Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Überwachung
der Fahrtätigkeit unter Berücksichtigung von Mess-
daten wenigstens eines Sensors, insbesondere ei-
nes Fahrzustandssensors und/oder eines Umfeld-
sensors, und/oder eines Fahrerassistenzsystems,
insbesondere eines Navigationssystems, erfolgt.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass bei der Überwachung
der Fahrtätigkeit Daten einer Innenraumkamera hin-
sichtlich von Blickrichtungen, insbesondere Schulter-
blicken, insbesondere situationsbezogen ausgewer-
tet werden und/oder eine Fahrerfahrung bei hoher
Geschwindigkeit bewertet wird, insbesondere bezüg-
lich einer Zeit bei hohen Geschwindigkeiten und/oder
bezüglich von Spurwechselvorgängen und/oder ei-
nes Lenkverhaltens bei hohen Geschwindigkeiten.
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8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass bei der Überwachung
der Fahrtätigkeit vorausschauende Reaktionen des
Fahrers ermittelt und bewertet werden, wobei ins-
besondere der Abstand zum vorausfahrenden Fahr-
zeug, insbesondere über einen Radarsensor und/
oder ein Längsführungssystem, ermittelt und eine
Reaktion des Fahrers hierauf gemessen und abhän-
gig vom Abstand ausgewertet wird.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass bei der Überwachung
der Fahrtätigkeit ein für die aktuell befahrene Stra-
ße geltendes Tempolimit ermittelt wird, beispielswei-
se durch eine Verkehrszeichenerkennung und/oder
aus Daten eines Navigationssystems, wobei die Ein-
haltung dieses Tempolimits überwacht und bewertet
wird.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Überwa-
chung der Fahrtätigkeit ein Einparkverhalten über-
wacht wird, wobei insbesondere der Abstand zu
Hindernissen und/oder die Zahl der Züge und/oder
ein Kollisionsverhalten, insbesondere bezüglich des
Bordsteins und/oder anderer Fahrzeuge, bewertet
wird.

11.    Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzliche exter-
ne Informationen bei der Ermittlung des Evaluations-
werts berücksichtigt werden, insbesondere das Ab-
solvieren eines Fahrtrainings.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass als Belohnung für ein
besonderes Fahrkönnen ein kurzzeitiges Überlasten
des Motors erlaubt wird, insbesondere eine Überhö-
hung des Ladedrucks in einem Turbomotor und/oder
die Erhöhung der Leistung eines Elektromotors.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Evaluationswer-
te verschiedener Fahrer eines Kraftfahrzeugs vergli-
chen und das Vergleichsergebnis ausgegeben wird.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Evaluationswert
an eine externe Einrichtung übertragen und dort wei-
ter ausgewertet wird, insbesondere durch Vergleich
mit wenigstens einem Evaluationswert wenigstens ei-
nes anderen Fahrers insbesondere eines anderen
Kraftfahrzeugs und/oder durch Auswertung mit ande-
ren Daten an einem Heimrechner des Fahrers.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der fahrerspezifi-
sche Evaluationswert von einem Benutzer eingege-
ben wird, insbesondere durch die Auswahl einer ei-

nem bestimmten Fahrkönnen entsprechenden Konfi-
guration.

16.    Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich ein zur Eingabe des Eva-
luationswerts berechtigter Benutzer vor der Einga-
be oder Veränderung der Evaluationswerte authen-
tifiziert und/oder er durch das Kraftfahrzeug identifi-
ziert wird.

17.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem Fahrer,
insbesondere auf dessen Anforderung hin und/oder
automatisch durch ein Fahrerassistenzsystem, Fahr-
aufgaben gestellt werden, deren Erfüllung überwacht
und bewertet wird.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Fahraufgabe das Erreichen eines
minimalen Kraftstoffverbrauchs und/oder ein beson-
ders sanftes Fahren und/oder eine geschickte Rou-
tenplanung und/oder das Einhalten einer Richtge-
schwindigkeit und/oder das möglichst exakte Halten
einer Spur oder eines Abstands zum Vordermann ge-
stellt wird.

19.    Verfahren nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Leis-
tungsmerkmal eine höhere Motorleistung und/oder
eine höhere Maximalgeschwindigkeit und/oder ein
Zylinder des Motors aktiviert und/oder deaktiviert
werden.

20.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Fahr-
funktionen eine Deaktivierung eines Fahrwerkregel-
systems, insbesondere eines ESP-Systems, und/
oder eines Komfortsystems und/oder die Aktivie-
rung eines Längsführungssystems, insbesondere ei-
nes ACC-Systems, und/oder die Aktivierung eines
Geschwindigkeitsregelsystems, insbesondere eines
Tempomaten, und/oder die Auswahl eines zusätzli-
chen Betriebsmodus des Kraftfahrzeugs, insbeson-
dere eines sportlichen Modus, und/oder die Aus-
wahl eines weiteren Programms eines Fahrwerkre-
gelsystems, insbesondere eines ESP-Systems, akti-
viert und/oder deaktiviert werden.

21.  Kraftfahrzeug (1), umfassend eine Steuerein-
richtung (10), ausgebildet zur Durchführung des Ver-
fahrens nach einem der vorangehenden Ansprüche.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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